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RS OGH 1998/5/19 1Ob32/98g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1998

Norm

ABGB §870 A

ABGB §871 BII

ABGB §871 BIII

ABGB §872

Rechtssatz

Die wegen Irrtums über die Grundstücksgröße unrichtige Berechnung des Kaufpreises für eine Liegenschaft stellt

einen zur Vertragsanpassung berechtigenden unwesentlichen Geschäftsirrtum dar, weil es der Lebenserfahrung

entspricht, daß der Preis einer Liegenschaft nicht unmaßgeblich durch die Größe des Kaufobjekts bestimmt wird.
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